
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  







VV zu Art. 71 BayHO 

6.1 Bei der Buchführung sind mindestens aufzuzeichnen 

a) das Haushaltsjahr, 

b) die Buchungsstelle (Haushaltskennzeichen, Anordnungsstelle, Kapitel und 

Titel); bei der Landesjustizkasse Bamberg erfolgen Buchungen bei Kap. 04 04 

Tit. 111 01 und Tit. 112 01 grundsätzlich unter der Anordnungsstellennummer 

des zuständigen Oberlandesgerichtes,  

c) der Buchungstag,  

d) der Einzahlungstag, 

e) der Fälligkeitstag, 

f) die Buchungsnummer, 

g) der Betrag, 

h) die Angaben über den Zahlungspflichtigen oder den Zahlungsempfänger, 

i) die Bankverbindung, 

j) der Zahlungsweg, 

k) der Zahlungsgrund und 

l) die für die Buchung verantwortlichen Personen. 

6.2 Sollstellungen (Personenkonten) 

6.2.1 1Für einmalige Einzahlungen und wiederkehrende Ein- und Auszahlungen sind 

Personenkonten zu führen, die nach Zahlungspflichtigen oder 

Empfangsberechtigten zu gliedern sind. 2Für einmalige Auszahlungen können 

Personenkonten geführt werden, wenn Beträge in Teilbeträgen geleistet werden 

oder wenn es aus anderen Gründen zweckmäßig ist. 

6.2.2 Bei Sollstellungen sind zusätzlich aufzuzeichnen 

a) der Tag der Sollstellung, 

b) das Buchungskennzeichen oder die Personenkontonummer 

c) ein Hinweis auf den Beleg (VV Nr. 3 b zu Art. 75), 





















VV zu Art. 71 BayHO 

b) die Kassen für die Rechnungsnachweisungen mit Anlagen und die 

Gesamtrechnung in einer zusätzlichen Ausfertigung, 

c) die in VV Nr. 2 zu Art. 75 bestimmten Stellen für die Belege und  

d) im Übrigen die Kasse oder die vom für Finanzen zuständigen 

Staatsministerium im Einvernehmen mit dem Obersten Rechnungshof 

bestimmte Stelle. 

22.3 1Die Unterlagen nach Nr. 22.1 sind gegen Verlust, Beschädigung und den Zugriff 

Unbefugter gesichert aufzubewahren. 2Sie sind getrennt nach Haushaltsjahren 

und so geordnet aufzubewahren, dass auch einzelne Informationen jederzeit 

innerhalb einer angemessenen Frist zur Verfügung stehen. 3Elektronisch 

eingehende Belege und nach Nr. 27 eingescannte Belege, die mit einem 

zugelassenen Vorgangsbearbeitungssystem zahlbar gemacht wurden, brauchen 

nicht (erneut) ausgedruckt zu werden.  

22.4 Für das Aufbewahren der Unterlagen nach Nr. 22.1 gelten die in den Nrn. 23 bis 

26 bestimmten Aufbewahrungszeiten, soweit nicht Rechts- oder 

Verwaltungsvorschriften (z. B. nach Nr. 22.7) längere Aufbewahrungszeiten 

vorsehen. 

22.5 Die Rechnungslegungsdaten und -bücher, die Rechnungsbelege, die 

Rechnungsnachweisungen mit Anlagen, die Gesamtrechnung und die sonstigen 

Rechnungsunterlagen sind über die für sie geltenden Aufbewahrungszeiten hinaus 

mindestens so lange aufzubewahren, bis der Landtag nach Art. 114 Abs. 2 über 

die Entlastung der Staatsregierung beschlossen hat. 

22.6 1Die in den Nrn. 23 bis 25 bestimmten Aufbewahrungszeiten beginnen für die 

Buchführung mit dem Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie geführt wurden. 
2Wird die Buchführung für mehrere Haushaltsjahre geführt, so beginnt die 

Aufbewahrungszeit mit dem Ablauf des Haushaltsjahres, in dem die letzte 

Buchung erfolgte. 3Für die übrigen Unterlagen nach Nr. 22.1 beginnen die Auf-

bewahrungszeiten mit dem Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie bestimmt sind 

oder in dem sie letztmals galten. 4Bei der Rechnungslegung für einen längeren 

Zeitraum als ein Haushaltsjahr beginnt die Aufbewahrungszeit für die 

Rechnungslegungsdaten und -bücher, die Rechnungsbelege und die sonstigen 

Rechnungsunterlagen mit dem Ablauf des Haushaltsjahres, in dem Rechnung zu 

legen ist. 5Bei Baumaßnahmen der Obergruppen 75 bis 78 beginnt die Aufbewah-

rungszeit mit Ablauf des Haushaltsjahres, in dem die Maßnahme beendet wurde. 










